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2. eine in einem willenlosen oder bewußtlosen Zu
stand befindliche oder eine geisteskranke Frau zum 
außerehelichen Beischlaf mißbraucht, oder

3. mit Personen unter vierzehn Jahren unzüchtige 
Handlungen vornimmt oder dieselben zur Verübung 
oder Duldung unzüchtiger Handlungen verleitet.

(2) Sind mildernde Umstände vorhanden, so tritt 
Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren 
ein.

§ 177

(1) Mit Freiheitsstrafe nicht unter einem Jahr wird 
bestraft, wer durch Gewalt oder durch Drohung mit 
gegenwärtiger Gefahr für Leib oder Leben eine Frau 
zur Duldung des außerehelichen Beischlafs nötigt oder 
wer eine Frau zum außerehelichen Beischlaf miß
braucht, nachdem er sie zu diesem Zweck in einen 
willenlosen oder bewußtlosen Zustand versetzt hat.

§ 1 2 1

Vergewaltigung

(1) Wer . . . (bei § 177 StGB West) eine wehrlose 
oder geisteskranke Frau zum außerehelichen Ge
schlechtsverkehr mißbraucht, wird mit Freiheitsstrafe 
von einem Jahr bis zu fünf Jahren bestraft.

(2) In schweren Fällen wird der Täter mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu zehn Jahren bestraft. Ein 
schwerer Fall liegt vor, wenn

1. die Vergewaltigung von mehreren Tätern gemein
schaftlich oder an einem Mädchen unter sechzehn Jah
ren begangen wird;

2. durch die Vergewaltigung eine schwere Körper
verletzung fahrlässig verursacht wird;

3. der Täter mehrfach eine Straftat nach den §§ 
121 oder 122 begangen hat oder wer bereits wegen 
einer solchen Straftat bestraft ist.

(3) ... (bei § 178 StGB West)

(4) Der Versuch ist strafbar.

§ 148

Sexueller Mißbrauch von Kindern

(1) Wer ein Kind zu sexuellen Handlungen miß
braucht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren 
oder mit Verurteilung auf Bewährung bestraft.

(2) Wer durch die Tat fahrlässig eine erhebliche 
Schädigung des Kindes verursacht oder bereits wegen 
einer derartigen Handlung bestraft ist, wird mit Frei
heitsstrafe von zwei bis zu acht Jahren bestraft.

(3) ... (bei § 178 StGB West)
(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Kind im Sinne dieses Gesetzes ist, wer noch 

nicht vierzehn Jahre alt ist.

§ 121

Vergewaltigung

(1) Wer eine Frau mit Gewalt oder durch Dro
hung mit gegenwärtiger Gefahr für Leben oder Ge
sundheit zum außerehelichen Geschlechtsverkehr zwingt 
oder
... (bei § 176 Abs. 1 Nr. 2 StGB West)

wird mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu fünf
Jahren bestraft.


